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AKTUELLES

STRASSENBEZEICHNUNG – KG ROSELDORF 

Die Gemeindestraße in Roseldorf von der Kreuzung 
mit der Landesstraße bei der Kapelle in Fahrtrich-
tung Nordwesten (Hausnummer 54) wurde mit der 

Straßenbezeichnung „Im Thal“ bezeichnet. 

Die bestehenden Hausnummern in diesem Bereich wurden 
neu geordnet und lauten nunmehr wie folgt:

Adresse ALT	 Adresse NEU
Roseldorf 66	 Im Thal 3
Roseldorf 24	 Im Thal 4
Roseldorf 23	 Im Thal 6
Roseldorf 22	 Im Thal 8
Roseldorf 52	 Im Thal 9
Roseldorf 21	 Im Thal 10
Roseldorf 43	 Im Thal 11
Roseldorf 20	 Im Thal 12
Roseldorf 45	 Im Thal 13
Roseldorf 19	 Im Thal 14
Roseldorf 15	 Im Thal 15

Roseldorf 18	 Im Thal 16
Roseldorf 16	 Im Thal 17
Roseldorf 17	 Im Thal 18
Roseldorf 54	 Im Thal 24

DORFERNEUERUNG HERZOGBIRBAUM

Herzogbirbaum hat eine sehr aktive Dorfgemein-
schaft. Um Ideen zu bündeln und in eine Umset-
zungsphase zu bringen wurde der Wiedereinstieg 

in die aktive Phase der Niederösterreichische Stadt- und 
Dorferneuerung beschlossen.

GENERATIONENPARK ROSELDORF 

Der im vorigen Jahr begonnene Neubau des Generatio-
nenparks in der Katastralgemeinde Roseldorf wurde 
heuer fertiggestellt. Ein tolles Leaderprojekt konnte 

so seiner Bestimmung übergeben werden. Kinder von Nah 

und Fern nehmen den neugestalteten Kinderspielplatz be-
reits tatkräftig in Beschlag.  Leider verhindert die derzeitige 
Situation eine Eröffnungsfeier. Diese wird bestimmt zu ei-
nem späteren Zeitpunkt noch nachgeholt werden.

WALDBRANDVERORDNUNG 2020 

Aufgrund der stellenweise außerordentlichen Tro-
ckenheit des Waldbodens ordnet die Bezirkshaupt-
mannschaft Korneuburg § 41 des Forstgesetzes 1975, 

BGBI. Nr. 440/1975 i.d.g.F., zum Zwecke der Vorbeugung ge-
gen Waldbrände an:
Im Verwaltungsbezirk Korneuburg sind das Rauchen sowie 
jegliches Feuerentzünden im Wald und in dessen Gefähr-
dungsbereich verboten.
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ÖFFNUNGSZEITEN GEMEINDEAMT

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang 
mit COVID-19 musste der Parteienverkehr einge-
schränkt werden. Ab 18. Mai 2020 ist das Gemeinde-

amt wieder unter Berücksichtigung von Schutzmaßnah-
men geöffnet. 
Für den Parteienverkehr werden die Öffnungszeiten ab 18. 
Mai 2020 wie folgt festgesetzt: 
Montag 		 8-12 Uhr 
Dienstag	 13-18 Uhr 
Donnerstag 	 7-13 Uhr 
Freitag 		  8-12 Uhr 

Die Marktgemeinde Großmugl ersucht Sie nur einzeln das 
Gemeindeamt zu betreten. Sollte sich bereits jemand vor 
ihnen im Bürgerservice befinden, ersuchen wir Sie vor dem 
Gemeindeamt abzuwarten bis die Bürgerservicestelle frei 
wird und sich Ihres Anliegens annehmen kann.

SPIELPLATZ IN DER KATASTRALGEMEINDE 
RINGENDORF

Laufend werden die Spielplätze in den Ortschaften der 
Gemeinde erneuert. Nun dürfen sich auch die Jung-
bürgerinnen und Jungbürger in Ringendorf auf neue 

Spielgeräte freuen. Die Firma Linsbauer GmbH, 2092 Rie-

gersburg wurde mit der Lieferung eines Wackelsteges und 
eines Netzkletterelements zu einem Anschaffungspreis von 
rund € 2.000,- beauftragt. 

HUNDEABGABEMARKE

Außerhalb des Hauses oder des umwehrten Gehöftes 
muss am Halsband (Brustgeschirr) eines Hundes die 
Hundeabgabemarke befestigt sein. Die Hundeabga-

bemarke ist einmalig anlässlich des Einlangens einer An-
zeige über den Erwerb eines Hundes oder den Zuzug mit ei-
nem Hund gegen Erstattung der Selbstkosten auszufolgen. 
Die Selbstkosten für die Hundeabgabemarke betragen der-
zeit € 2,50. Die Hundeabgabemarke behält ihre Gültigkeit 
bis zu Erstattung einer Meldung, dass der Hund abgegeben 
worden ist, abhanden gekommen oder verstorben ist. 

HUNDEKOTSACKERL-
SPENDER 

Um unsere Gemeinde sauber zu halten wurden schon 
vor längerer Zeit Spender mit Hundekotsackerl auf-
gestellt. Wer einen Hund führt, muss die Exkremente 

des Hundes, welche dieser an öffentlichen Orten hinter-
lässt, unverzüglich beseitigen und entsorgen. Ein Zuwider-
handeln stellt eine Verwaltungsübertretung dar und ist mit 
einer Geldstrafe von bis zu € 7.000,- von der Bezirksverwal-
tungsbehörde zu bestrafen. Die Marktgemeinde Großmugl 
weist ausdrücklich darauf hin, dass die Hundekotsackerl 
dafür kostenlos zur Verfügung gestellt werden und diese 
auch zu diesem Zweck zu benützen sind. 
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BEWÄSSERUNGSSÄCKE

Gerade junge und frisch gepflanzte Bäume brauchen in 
der ersten Zeit besonders viel Wasser, da die Wurzeln 
noch nicht tief genug greifen und die Trockenperioden 

immer länger andauern. Daher ist es notwendig, die jungen 
Bäume mit ausreichend Wasser zu versorgen. 
In der Marktgemeinde Großmugl wurden in letzter Zeit viele 
Jungbäume gepflanzt, daher wurden 120 Stück Bewässe-
rungssäcke bei der Fa. Parga GmbH, 2232 Aderklaa für diese 
Jungbäume angekauft. Ein ausgeklügeltes System versorgt 
die Pflanzen mit genug Wasser für cirka eine Woche.

FERTIGSTELLUNGSANZEIGEN GEMÄSS 
NÖ BAUORDNUNG 2014

Die Baubewilligung umfasst das Recht zur Ausführung 
des Bauwerkes und dessen Benützung nach Fertig-
stellung, wenn die Bescheinigung des Bauführers 

über die bewilligungsgemäße Ausführung des Bauwerkes 
und die weiteren vorgesehen Beilagen vorgelegt werden. 
Anzeigepflichtige Abweichungen sind in dieser Anzeige 
darzustellen.
Wenn Sie daher im Besitz einer aufrechten baubehördli-
chen Bewilligung sind und dieses bewilligte Bauvorhaben 
fertigstellt haben, ist dies der Baubehörde anzuzeigen. 
Gemäß § 24 der NÖ Bauordnung 2014  erlischt das Recht 

aus einem Baubewilligungsbescheid, wenn die Ausführung 
des bewilligten Bauvorhabens nicht binnen fünf Jahren ab 
dem Beginn vollendet wurde. Die Frist für die Fertigstel-
lung eines bewilligten Bauvorhabens ist entsprechend des 
§ 24 der NÖ Bauordnung zu verlängern, wenn der Bauherr 
dies vor ihrem Ablauf beantragt und das Bauvorhaben in-
nerhalb einer angemessenen Frist vollendet werden kann. 
Die Marktgemeinde Großmugl weist ausdrücklich auf diese 
Bestimmungen hin.

FREIWILLIGE FEUERWEHR HERZOGBIRBAUM –
SANIERUNG LÖSCHTEICH

Der Löschteich in Herzogbirbaum war seit Jahren un-
dicht. Durch den Wasserverlust war es notwendig, 
ständig Wasser nachzufüllen um die Löschwasser-

versorgung im Falle eines Brandes sicher stellen zu kön-
nen. Eine professionelle Sanierung des Löschteiches war 

unumgänglich. Die Mitglieder der FF Herzogbirbaum ha-
ben die Arbeiten mit Unterstützung durch Bauunterneh-
men und unter finanzieller Beteiligung der Marktgemeinde 
Großmugl in Angriff genommen. Die Arbeiten sind bereits 
in den letzten Zügen und werden bald abgeschlossen sein. 
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JUGENDTREFF GROSSMUGL – AUFTRAGSVERGABEN

Bereits im vergangen Jahr 2019 wurden einige Arbei-
ten für den neuen Jugendtreff in Großmugl getätigt. 
Die Arbeiten werden nun fortgesetzt und hat der 

Gemeinderat in seiner Sitzung vom 29.04.2020 mehrere 
Aufträge vergeben. So wurden die Firmen AB Clever Bau 
GmbH, 2002 Geitzendorf, das Raiffeisen-Lagerhaus Holla-
brunn-Horn, 2000 Stockerau und die Firma Hochwimmer 
GmbH & Co KG, 3743 Röschitz mit Arbeiten für den Neubau 
des Jugendzentrums beauftragt.

BAUBEGINN JUGENDTREFF GROSSMUGL

Mittlerweile ist ebenfalls der Startschuss für die Neu-
errichtung des Jugendtreffpunkts in Großmugl 
gefallen. Das Bauunternehmen ABClever Bauen 

GmbH hat bereits Anfang Juni mit den Arbeiten begonnen. 
Die Jugendlichen helfen tatkräftig bei dem Aufbau des Ju-
gendtreffpunkts mit.
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NEUERRICHTUNG FEUERWEHRHAUS UND 
WIRTSCHAFTSHOF – AUFTRAGSVERGABE

Für den Neubau des Feuerwehrhauses und Wirtschafts-
hofes wurde eine Ausschreibung der Gewerke durch 
die Fa. Baustudio Höfer GmbH, 2880 Kirchberg am 

Wechsel durchgeführt. Bei der Ausschreibung des Projek-
tes, haben folgende Firmen den Zuschlag bekommen.

Gewerk 			  Firma 
Baumeisterarbeiten 	 Leyrer & Graf 
Dacharbeiten 		  Rubner 
Außenanlagen 		  Strabag 
Außenelemente 		  Rupo 
Sektionaltore 		  Lindpointner 

Putzarbeiten 			   L&G Bau 
Estricharbeiten 			   Wiedner 
Monolithische Platte 		  Betonox 
Trockenbauarbeiten 		  Bruckner 
Schlosserarbeiten 		  Gnadenberger 
Fliesenlegerarbeiten 		  Kramer&Fiedler 
Bodenlegerarbeiten 		  Mrazek 
HKLS-Installationen/Heizung 	 Leitner 
HKLS-Installationen/Sanitär 	 Leitner 
Elektroinstallation/Bauhof 	 Mörth 
Elektroinstallation/FF 		  Mörth 

BAUBEGINN NEUBAU FEUERWEHRHAUS UND
BAUHOF GROSSMUGL

Für den Neubau des Feuerwehrhauses und Wirtschafts-
hofes wurde die Ausschreibung der Gewerke bereits 
durchgeführt. Nach einem längeren Stopp fiel endlich 

der offizielle Startschuss für das Projekt „Neuerrichtung 

eines Feuerwehrhauses und Wirtschaftshofes“. Die Markt-
gemeinde Großmugl freut sich über eine gute Zusammen-
arbeit mit den einzelnen Gewerken und erhofft sich eine 
reibungslose Bauphase.

FEUERWEHR - SCHUTZAUSRÜSTUNG

Seitens der Marktgemeinde Großmugl wurde be-
schlossen, die Feuerwehren der Gemeinde mit der 
Anschaffung neuer Atemschutzhosen zu unterstüt-

zen. Als erste Feuerwehren wurden die FF Großmugl und 
die FF Herzogbirbaum bei der Beschaffung von je 6 Stück 

Schutzhosen mit einem Betrag von jeweils rund € 1.550,- 
unterstützt. Die Marktgemeinde möchte hiermit einen Bei-
trag zum bestmöglichen Schutz unserer Feuerwehrmitglie-
der leisten und hofft, dass die Schutzausrüstung so wenig 
wie möglich eingesetzt werden muss.   

v.l.n.r.: Thomas Schneider v. Baustudio Höfer, Vizebürgermeister Ing. Christoph Mitterhauser, Bürgermeister Karl Lehner, 
Feuerwehrkommandant Herbert Schabel
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BÜCHERBUS

Der Bücherbus kommt seit Juni wieder zur gewohnten 
Zeit. Aufgrund der Bestimmungen besteht vorerst 
nur die Möglichkeit der Medien-Rückgabe.

Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand kann im Bücherbus 

nicht eingehalten werden, er darf somit nicht betreten werden.
Der Bücherbus kommt Freitags den 26.06.2020, 3.07.2020 
und 10.07.2020 von 16:20 bis 17:00 Uhr zur Volkschule.

EHRENZEICHEN BGM. A.D. JOSEF KREITMAYER

Herrn Bgm. a.D. Josef Kreitmayer wurde vom Herrn 
Bundespräsidenten die Goldene Medaille für Ver-
dienste um die Republik Österreich verliehen. Die 

Verleihung erfolgte in Anerkennung seiner Verdienste als 
ehrenamtlicher Erntereferent für die Statistik Österreich. 
Das Ehrenzeichen wurde von Herrn Landeshauptfrau-Stell-
vertreter Stephan Pernkopf überreicht. Die Marktgemeinde 
Großmugl gratuliert zu dieser Auszeichnung. 

WOHNUNGSVERMIETUNG 

In Großmugl, Marktplatz 23, wird eine Gemeindewoh-
nung zur Vermietung frei. Die Wohnung ist ab September 
2020 verfügbar und hat eine Größe von ca. 69 m². Für 

nähere Informationen stehen Ihnen die Bediensteten des 
Gemeindeamtes gerne zur Verfügung. Bewerbungen sind 
schriftlich bei der Gemeinde Großmugl einzubringen.

AUTOWRACKENTSORGUNG 

Die Marktgemeinde Großmugl führt gemeinsam mit 
dem Gemeindeabfallverband Korneuburg wieder 
eine kostenlose Entsorgungsaktion für Autowracks 

durch. Sollten Sie Autowracks zur Entsorgung haben, nüt-

zen Sie diese günstige Gelegenheit und melden dies unver-
züglich, spätestens bis Mitte August beim Gemeindeamt 
Großmugl.

BÜRGERSERVICEZEITEN GEMEINDEAMT – 
SOMMER 

Vom 14. Juli bis inkl. 25. August 2020 entfallen der 
Parteienverkehr und die Sprechstunden des Bürger-
meisters am Dienstagnachmittag. Nach telefonischer 

Vereinbarung stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne 
zur Verfügung. 
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BETRIEBSGEBIET ROSELDORF

Die geplante Änderung des örtlichen Raumordnungs-
programmes für die Katastralgemeinde Roseldorf 
betreffend des Betriebsgebietes im Bereich der ehe-

maligen Ziegelei lag in der Zeit von 9. Dezember 2019 bis 20. 

Jänner 2020 zur öffentlichen Einsicht auf. Für diesen Bereich 
hat der Gemeinderat einen Teilbebauungsplan erlassen. Die 
Verordnung und die bezugnehmende Plandarstellung lie-
gen im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht auf.   

BREITBAND

Ein großes Thema der letzten Monate war das Thema 
Breitband. Viele Berufstätige und SchülerInnen konn-
ten von heute auf morgen ihren Arbeitsplatz bzw. die 

Schulen nicht mehr betreten und mussten so gut es ging 
von zu Hause ihre Aufgaben erledigen. Bei einzelnen Kata-
stralgemeinden, ist die Übertragungsrate des Internet so 
schlecht, dass so gut wie gar nichts geht.
Ich habe die letzten Wochen viele Gespräche geführt. War-
um wir bei der Glasfaseranbindung noch nicht weiter sind 
ist ein Finanzierungsproblem. Auf Grund unserer Struktur 
(viele, kleine und weitläufige Katastralgemeinden) besteht 
eine Finanzierungslücke für die Umsetzung, welche über das 
normale landesweite Finanzierungsmodel weit hinausgeht.
Diese Finanzierungslücke so schnell wie möglich zu schlie-
ßen ist unser aller Ziel. Ich darf Ihnen den letzten Mailver-
kehr mit einem Entscheidungsträger der NÖ Breitbandhol-
ding näher bringen, um Ihnen zu zeigen, dass viele Stellen 
daran arbeiten unser gemeinsames Ziel zu erreichen.
Ihr Bürgermeister,  Karl Lehner 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Vielen Dank für das gestrige Telefonat. Ich nehme mit die-
sem Schreiben auch Bezug auf Ihr Email an Landesrat Jo-
chen Danninger vom 3. Juni. Nachfolgend unsere aktuelle 
Sicht der Dinge: 

Für mehrere Gemeinden (u.a. auch Großmugl) liegen För-
derverträge der FFG für den Glasfaserausbau vor. 
Unser Ziel ist es, die Laufzeit dieser Verträge zu verlängern 
um diese Bundesförderung nicht zu verlieren.
Weiters finden laufend Abstimmungen mit dem beim Nö 
Breitbandmodell nach einer Ausschreibung als Bestbieter 
hervorgegangenen Investor ACP statt, um einige weitere 
Gemeinden (dazu zählt auch Großmugl) im Investorenpaket 
darstellen zu können.
Parallel dazu arbeiten die Wirtschafts – und Finanzabteilung 
des Landes an einer Lösung, das -nach den Bundesförde-
rungen und einer eventuellen Beteiligung des Investors – 
sich ergebende Delta mit finanziellen Mitteln des Landes zu 
schließen.  
Sie sehen, es wird auf 3 Ebenen parallel gearbeitet, damit 
die durch das Engagement der Gemeinden erfolgten Investi-
tionen und Maßnahmen (z. B. mitverlegen) als Basis für eine 
erfolgreiche Umsetzung eines Glasfaserprojektes wirken 
können. Zur endgültigen Lösung der zuvor beschriebenen 
3 Ebenen bedarf es noch etwas Zeit, alle Gespräche bisher 
waren aber sehr konstruktiv und positiv, sodass wir zum 
heutigen Zeitpunkt einer Umsetzung zuversichtlich entge-
gensehen. Ich hoffe, mit dieser Information dienlich zu sein 
und verbleibe mit besten Grüßen. 
Mag. Helmut Miernicki, Geschäftsführer NÖ Breitbandholding

ÖRTLICHES RAUMORDNUNGSPROGRAMM – 
GESAMTÜBERARBEITUNG UND ERSTELLUNG 
EINES ÖRTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTES

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Großmugl 
beabsichtigt für das Gemeindegebiet der Markt-
gemeinde Großmugl eine Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes im Zuge der Gesamt-

überarbeitung und die Erstellung eines Örtlichen Entwick-
lungskonzeptes.
Der Entwurf wird gemäß § 24 NÖ Raumordnungsgesetz 
2014 in der derzeit gültigen Fassung, durch sechs Wochen, 
das ist in der Zeit vom 10. Juni 2020 bis 22. Juli 2020 im 
Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. 

Jedermann ist berechtigt, innerhalb der Auflagefrist zum 
Entwurf der geplanten Abänderung des örtlichen Raum-
ordnungsprogrammes im Zuge der Gesamtüberarbeitung 
und zum Entwurf des örtlichen Entwicklungskonzeptes 
schriftlich Stellung zu nehmen. Bei der endgültigen Be-
schlussfassung durch den Gemeinderat werden rechtzeitig 
abgegebene Stellungnahmen in Erwägung gezogen. Der 
Verfasser einer Stellungnahme hat keinen Rechtsanspruch 
darauf, dass seine Anregung in irgendeiner Form Berück-
sichtigung findet.
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MUSIKSCHULE WEINVIERTEL MITTE

Trotz Corona-Krise Unterricht- mal etwas anders…
Aufgrund des Corona-lockdowns in ganz Österreich 
musste natürlich auch die Musikschule zum Schutz 

aller den Unterricht vor Ort einstellen. Schnell wurde eine 
Lösung gefunden, um den Lernfortschritt der SchülerInnen 
aufrechtzuhalten und weiterführen zu können. Der Unter-
richt wurde nach Hause verlegt - digitale Kommunikati-
onstechnologien wie Skype-Videotelefonie oder whatsApp 
machten es möglich, dass ein regelmäßiger Unterricht 
stattfinden konnte. Die LehrerInnen der Musikschule fan-
den kreative Methoden, um das Beste herausholen zu kön-
nen. Die SchülerInnen stellten sich schnell auf die verän-
derte Situation ein und konnten so weiterhin musizieren 
und sich musikalisch weiterentwickeln.
Hierbei möchte ich mich bei allen Eltern recht herzlich 
bedanken, ohne sie wäre diese Form des Heimunterrichts 
nicht möglich gewesen!
Der stufenweise Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht 
begann am 15.05.2020 für alle Instrumente außer Blasin-
strumente und Gesang. Ab 03.06.2020 wurden wieder alle 
Instrumente regulär an den verschiedenen Standorten un-
serer Musikschule unterrichtet.
Wer hat Lust ein Instrument zu lernen?
Ab September finden in den Mitgliedsgemeinden „Schnup-
pertage des Gemeindeverbandes Musikschule Weinviertel 

Mitte“ statt. Diverse Instrumente werden präsentiert und 
der persönliche Kontakt mit dem Lehrer kann genützt wer-
den, um die Instrumente selbst auszuprobieren bzw. um 
Fragen klären zu können. Ab 07.09.2020 liegen dazu in den 
Schulen, Kindergärten und Gemeindeämtern Informati-
onsmaterialien auf. Anmeldungen werden bereits auf den 
Gemeindeämtern bzw. von den LehrererInnen oder per 
mail an: musikschule-weinviertel-mitte@grossrussbach.
gv.at entgegengenommen. Die NEU-Anmeldefrist endet 
heuer erstmals mit 30.September 2020. Das nötige Infor-
mationsmaterial und Anmeldeformulare finden Sie auf der 
Homepage der Gemeinde Ernstbrunn unter Bildungsein-
richtungen: Musikschule Weinviertel Mitte: https://www.
ernstbrunn.gv.at. Auch auf den Gemeindeämtern liegen 
die Formulare auf.
Wir freuen uns auf ein ereignisreiches und musikalisches 
Schuljahr 2020/21, in dem all unsere Konzerte und Groß-
projekte umgesetzt werden können, denn aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen erholsamen 
Sommer!

Erich Steinkogler
Musikschulleiter
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GESETZESÄNDERUNGEN 2019
NÖ Hundehaltegesetz – Änderungen für Hundehalter

In der Sitzung am 24. Oktober 2019 hat der NÖ Landtag 
einstimmig das NÖ Hundehaltegesetz novelliert. Die neuen 
Regeln gelten seit 21. Dezember 2019. 

§ 2 Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential 

Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential gemäß § 2 des 
NÖ Hundehaltegesetzes sind Hunde, bei denen aufgrund 
ihrer wesensmäßig typischen Verhaltensweise, Zucht oder 
Ausbildung eine gesteigerte Aggressivität und Gefährlich-
keit gegenüber Menschen und Tieren vermutet wird. Bei 
Hunden folgender Rassen oder Kreuzungen sowie deren 
Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden wird 
ein erhöhtes Gefährdungspotential stets vermutet:

•	 Bullterrier
•	 American Staffordshire Terrier
•	 Staffordshire Bullterrier
•	 Dogo Argentino
•	 Pit-Bull
•	 Bandog
•	 Rottweiler und
•	 Tosa Inu

§ 3 Auffällige Hunde

Auffällig ist ein Hund bei dem aufgrund folgender Tatsa-
chen von einer Gefährlichkeit auszugehen ist:

•	 Der Hund hat einen Menschen oder ein Tier durch Biss 
schwer verletzt, ohne selbst angegriffen, oder dazu 
provoziert worden zu sein, oder

•	 der Hund wurde zum ausschließlichen oder überwie-
genden Zweck der Steigerung seiner Aggressivität ge-
züchtet oder abgerichtet.

§ 4 Wohnsitzwechsel

Wie bereits bisher ist das Halten von Hunden der Gemein-
de anzuzeigen. Neu ist hingegen, dass derjenige, der einen 
auffälligen Hund hält, die Verlegung seines Hauptwohnsit-
zes innerhalb einer Woche der Gemeinde, aus der er weg-
zieht, melden muss. Gleiches gilt für die Abgabe des Tieres. 
In diesem Fall sind Name und Hauptwohnsitz des neuen 
Hundehalters der eigenen Gemeinde binnen Wochenfrist 
mitzuteilen.

§ 4 Abs. 5 Nachweis einer Haftpflichtversicherung für 
auffällige Hunde bzw. Hunde mit erhöhtem Gefähr-
dungspotenzial

Der Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversiche-
rung ist dann gegeben, wenn der Hundehalter oder die 
Hundehalterin eine auf seinen oder ihren Namen lautende 
Haftpflichtversicherung für den Hund mit einer Mindest-

versicherungssumme in Höhe von € 500.000,- für Perso-
nenschäden und € 250.000,- für Sachschäden abgeschlos-
sen hat, aufrechterhält und der Nachweis des Bestandes 
der Gemeinde ab dem Zeitpunkt der Anzeige jährlich vor-
gelegt wird.

§ 6 Hundehaltung und Waffenverbot

Wenn der Halter einem Waffenverbot unterliegt, kann die 
Gemeinde das Halten von Hunde mit erhöhtem Gefähr-
dungspotential und auffälligen Hunde untersagen. 

§8 Maulkorb- und Leinenpflicht

An öffentlichen Orten im Ortsbereich (baulich 
oder funktional zusammenhängender Teil ei-
nes Siedlungsgebietes) gilt die Maulkorb- oder 
Leinenpflicht. Für Hunde mit erhöhtem Ge-
fährdungspotenzial und solche, die bereits in 
der Vergangenheit aufgefallen sind, jedoch die 

Maulkorb- und Leinenpflicht. 

Neu ist die Pflicht zu Maulkorb und Leine für alle Hunde 
jedenfalls in

•	 Öffentlichen Verkehrsmitteln
•	 Schulen
•	 Kindergärten 
•	 Horten
•	 Kinderbetreuungseinrichtungen
•	 Kinderspielplätzen
•	 Orte bei denen üblicherweise größere Menschenan-

sammlungen auftreten (z.B.: Einkaufszentren, Freizeit- 
und Vergnügungsparks, Gaststätten,….)

•	 Beengten Räumen ( z.B. Liften, Gondel, Aufzügen,...)

Aus der Formulierung „sofern erforderlich, jedenfalls aber 
in Schulen, Kindergärten,…“ ergibt sich, dass die Maul-
korb- und Leinenpflicht nicht auf das Innere des jeweiligen 
Gebäudes beschränkt ist, sondern darüber hinaus durch-
aus auch vor diesem gelten kann. Warten z.B. Eltern warten 
mit dem Hund vor dem Eingang des sehr stark frequentier-
ten öffentlichen Gebäudes, kann es sein, dass das Tier an-
geleint und mit Maulkorb geführt wird.

Wenn Hunde an der Leine zu führen sind, ist der Hund so an 
der Leine zu führen, dass eine jederzeitige Beherrschung 
des Tieres gewährleistet ist. Die Leine muss der Körper-
größe und dem Körpergewicht des Hundes entsprechend 
fest sein. Die Leinenpflicht gilt nicht für das Führen von 
Hunden, die ständig am Arm oder in einem Behältnis (z.B. 
Umhängetasche) getragen werden, sowie für Hunde denen 
das Tragen eines Maulkorbs wegen einer Atemwegserkran-
kung nicht zumutbar ist, sofern ein entsprechendes tier-
ärztliches Attest vorliegt. Dieses Attest ist stets mitzufüh-
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ren und den Kontrollorganen auf Verlangen vorzuweisen.

Während der Ausbildung, des Trainings oder der bestim-
mungsgemäßen Verwendung sind Dienst-, Jagd-, Hüte-, 
Herdenschutz-, Wach-, Rettungs-, Behindertenbegleit- und 
Therapiehunde, Präsenz- und Schulbesuchshunde, sowie 
Hunde, im Rahmen einer aktiven Teilnahme an Hundevor-
führungen, Hundeschauen, Veranstaltungen und derglei-
chen, von der Maulkorb- bzw. Leinenpflicht ausgenommen.

Der Landtag von Niederösterreich hat am 21. November 
2019 beschlossen:
Gesetz, mit dem das NÖ Hundehaltegesetz authentisch 
intepretiert wird

§1  
§8 Abs. 5 Z 4 des NÖ Hundehaltegesetzes, LGBL 4001 in 
der Fassung LGBl. NR. XX/XXXX, ist so auszulegen, dass 
unter "größere Menschenansammlungen" zumindest 150 
Personen zu verstehen sind.

§2  
§8 Abs. des NÖ Hundehaltegesetzes, LGBl. 4001 in der 
Fassung LGBl. Nr. XX/XXXX, ist so auszulegen, dass unter 
"Behindertenbegleit- und Therapiehunde" auch Assistenz-
hunde und Therapiebegleithunde gemäß §39a Bundesbe-
hindertengesetz, BGBl. Nr. 283/1990 in der Fassung BGBl. 
Nr. 100/2018, zu verstehen sind. 

Tabak- und Nichtraucherinnern- bzw. Nichtraucher-
schutzgesetz 

Am 1. November 2019 trat das umfassende ge-
nerelle Rauchverbot in Österreich in Kraft.

§ 12 Umfassender Nichtraucherinnen- und Nichtrau-
cherschutz

Rauchverbot gilt in Räumen für
•	 Unterrichts- und Fortbildungszwecke,
•	 Verhandlungszwecke
•	 schulsportliche Bestätigung, schulische oder solche 

Einrichtungen, in denen Kinder oder Jugendliche be-
aufsichtigt, aufgenommen oder beherbergt werden, 
einschließlich der dazugehörigen Freiflächen, und

•	 die Herstellung, Verarbeitung, Verabreichung oder 
Einnahme von Speisen oder Getränken sowie die Gas-
tronomiebetrieben für alle den Gästen zur Verfügung 
stehenden Bereiche, ausgenommen Freiflächen.

Rauchverbot gilt auch in Mehrzweckhallen bzw. Mehr-
zweckräumen. Dazu gehören auch nicht ortsfeste Einrich-
tungen, insbesondere Festzelte.

Auch die Vereine sind vom generellen Rauchverbot be-
troffen. In Räumen, in denen Vereinstätigkeiten im Beisein 
von Kindern und Jugendlichen ausgeübt werden, sowie 

in Räumen, in denen Vereine Veranstaltungen, auch ohne 
Gewinnerzielungsabsicht, abhalten. Es ist dabei unbeacht-
lich, ob der Zutritt nur auf einen im Vorhinein bestimmten 
Personenkreis beschränkt ist. 

Das Rauchverbot gilt auch  für geschlossene öffentliche 
und private Verkehrsmittel zur entgeltlichen oder gewerb-
lichen Personenbeförderung. Dies gilt auch nicht entgeltli-
chen oder gewerblichen Personenbeförderung dienenden 
Verkehrsmitteln, wenn sich im Fahrzeug eine Person befin-
det, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

NÖ Jugendschutzgesetz

Wir möchten Sie auf die Bestimmungen des neuen NÖ Ju-
gendschutzgesetz, welches am 1. Jänner 2019 in Kraft ge-
treten ist, hinweisen. 

§ 15 Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten

Der Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten und der 
Besuch von öffentlichen Veranstaltungen ist jungen Men-
schen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres nur in der 
Zeit von 05:00 bis 23:00 Uhr und bis zur Vollendung des 
16. Lebensjahres nur in der Zeit von 05:00 bis 01:00 Uhr er-
laubt, darüber hinaus dürfen junge Menschen bis zur Voll-
endung des 16. Lebensjahres nur in Begleitung von Erzie-
hungsberechtigen oder Begleitpersonen.

§ 18 Alkohol, Tabak und sonstige Rausch- und Suchtmittel

Bis zum 16. Geburtstag dürfen sämtliche alkoholische Ge-
tränke weder gekauft, besessen noch konsumiert werden. 
Bis zum 18. Lebensjahr ist der Konsum, der Besitz und der 
Erwerb von gebrannten Alkohol (zB. Schaps, Vodka, Rum, 
..) nicht erlaubt. Dasselbe gilt für Tabakwaren und auch 
Shisha, E-Shishas, E-Zigaretten, Vaporzier oder Ähnliches 
sind unter 18 Jahren verboten.
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GESUNDE GEMEINDE

Liebe Bürgerinnen und Bürger! 

Wir als Gesunde Gemeinde nehmen unsere soziale 
Verantwortung ernst und haben unseren Beitrag zur 

Eindämmung des Coronavirus geleistet, indem wir alle 
geplanten Veranstaltungen abgesagt haben. Wir möchten 
diese gerne zu einem späteren Termin nachholen. Leider 
wissen wir zum momentanen Zeitpunkt noch nicht, wann 
das möglich sein wird. Wir bemühen uns, Sie auf dem Lau-
fenden zu halten. 

Wir ersuchen Sie, den in dieser Zeitung beigelegten Frage-
bogen auszufüllen. Sie helfen uns damit sehr, unsere Arbeit 
weiter zu optimieren. Den Erhebungsbogen können Sie am 
Gemeindeamt abgeben. Damit Ihre Antworten anonym 
bleiben, erhalten sie dort ein Kuvert.  Als Dankeschön für 
Ihre Unterstützung erwartet sie ein kleines Geschenk.
Bitte teilen Sie uns zusätzlich gerne mit, welche Themen 

Sie interessieren. Wir werden versuchen, diese Sammlung in 
unsere Planung einfließen zu lassen. Gerne stehe ich Ihnen 
als Ansprechperson der Gesunden Gemeinde für telefoni-
sche oder schriftliche Anregungen zur Verfügung. Natürlich 
freue ich mich auch über jedes persönliche Gespräch.

Manuela Brandstetter
Arbeitskreisleiterin Gesunde Gemeinde
Regionale Gesundheitskoordinatorin
brandstetter.manuela@gmx.at
0680/128 22 31

Rückfrage-Kontakt: 
Stefan Zwinz 
0676/85871 33032 
stefan.zwinz@noetutgut.at

EINE GESUNDHEITSKOORDINATORIN 
FÜR GROSSMUGL

LR Eichtinger: „Nachhaltige Stärkung der Gesund-
heit für die Marktgemeinde Großmugl“ 

Krems (19.02.2020) Im Frühjahr 2018 startete der bis-
her österreichweit einzigartige akademische Lehrgang 
für »Regionale Gesundheitskoordinatorinnen« und »Ge-
sundheitskoordinatoren« seitens der Initiative »Tut gut!«. 
Am 19.02.2020 graduierten erstmals 13 Studierende und 
schlossen somit das Studium erfolgreich ab. Darunter 
auch Manuela Brandstetter. Sie ist ab sofort als Gesund-
heitskoordinatorin für die Marktgemeinde Großmugl 
tätig. Im Beisein von Landesrat Martin Eichtinger und 
Univ.-Prof. Dr. Stefan Nehrer, Dekan der Fakultät für Ge-
sundheit und Medizin an der Donau-Universität Krems, 
erhielt sie ihr Zertifikat über das abgeschlossene Studium.  
„Durch die universitäre Ausbildung der Regionalen 

Gesundheitskoordinatoren wird die Gesundheit der Bevöl-
kerung bestmöglich gestärkt, weil wir noch näher an den 
Bedürfnissen aller Bürgerinnen und Bürger sein können. 
Der Universitätslehrgang ist ein Pionierprojekt zur nach-
haltigen Verankerung der Gesundheitsförderung und Prä-
vention in Niederösterreichs Gemeinden“, so Landesrat 
Martin Eichtinger. Er erklärt weiter: 

„Die Gesundheitskoordinatorinnen und Gesundheitskoor-
dinatoren haben eine gewichtige Multiplikatorenfunktion 
bei der Unterstützung und Motivation vieler Personen hin 
zur Gesundheitsförderung.“

Dekan Univ.-Prof. Dr. Stefan Nehrer freut sich auf eine 
Fortsetzung:
„Der nächste Lehrgang startet bereits im Herbst 2020. 
Die Kerninhalte dieser Ausbildung liegen auf praxisnahen 
Projektarbeiten, die regionale Gesundheitsaktivitäten un-
terstützen. Diese basieren neben Bedarfserhebungen und 
Qualitätssicherung in den Regionen auch auf Kommuni-
kation und Vernetzung im Hinblick auf regionalpolitische 
Aspekte und Beratungskompetenzen.“

Nähere Informationen: 
 www.noetutgut.at/akademischer-lehrgang
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Schicken Sie uns Ihre Rezeptideen postalisch an: 
Marktgemeinde Großmugl, Marktplatz 23, 2002 Großmugl oder elektronisch an: gemeindeamt@grossmugl.gv.at

Kaspressknödelsuppe
100 g Butter
4 Stk. Eier
2 L Gemüsebrühe
400 g Käse, Emmentaler
1 Prise Majoran
4 EL Mehl
250 ml Milch
2 EL Petersilie, gehackt
1 Prise Pfeffer
½ TL Salz
400 g Semmelwürfel
1 Stk. Zwiebel

Für die herzhafte Pinzgauer Kaspressknödelsuppe zuerst die Semmelwürfel mit Salz, Pfeffer, Majoran und Pe-
tersilie in einer Schüssel vermengen. Die Zwiebel schälen, fein hacken und in einer Pfanne mit der Butter an-
schwitzen. Anschließend die Zwiebel unter die Semmelmasse heben.
Nun die Milch in einem Topf aufkochen lassen und die heiße Milch über die Semmelmasse gießen. Den Käse-
würfelig schneiden und mit den Eiern und dem Mehl ebenfalls unterrühren. Die Masse gut vermischen und klei-
ne Laibchen formen und flach drücken. Die einzelnen Laibchen in heißem Öl von beiden Seiten in einer Pfanne 
für ca. 2 Minuten goldgelb anbraten. Anschließend in der Gemüsebrühe für 10 Minuten kochen lassen.
Die fertigen Kaspressknödel können aber auch mit verschiedenen Salaten angerichtet werden.

AUS OMAS KÜCHE



19www.grossmugl.gv.at Gemeindenachricht  •  Juli 2020

PERSONALIA / GRATULATIONEN

WIR GRATULIEREN UNSEREN  

JUBILAREN UND 

JUBILARINNEN!

Franz und Maria Schuster, Herzogbirbaum – 
Diamantene Hochzeit

Vinzenz Pavlicek , Herzogbirbaum – 
90. Geburtstag

Penold Helga und Ferdinand – 
Goldene Hochzeit

Schwab Josef und Magdalena, Geitzendorf  – 
Goldene Hochzeit
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NACHRICHTK I NDER

MALVORLAGE


